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Zweites Gesetz 
zur Änderung des Kinder- und Jugendförderungs

gesetzes 
Vom 26. Februar 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Kinder- und Jugendförderungs

gesetzes 

Artikel 1 

§ 16 Absatz 1 des Dritten Gesetzes zur Ausführung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung 
der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzie
herischen Kinder- und Jugendschutzes - Kinder- und Ju
gendförderungsgesetz - vom 12. Oktober 2004 (GV. NRW. 
S. 572), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. 
Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In Satz 2 werden die Angabe „100.225.700" durch die 
Angabe „120.225.700" und die Angabe „31. Dezember 
2017" durch die Angabe „31. Dezember 2022" ersetzt. 

2. Folgender Satz 3 wird angefügt: 

„Über eine Dynamisierung des in Satz 2 genannten 
Jahresansatzes entsprechend dem im Kinder- und Ju
gendförderplan der 17. Legislaturperiode für Nord
rhein-Westfalen vom 08. Mai 2018 (MBL NRW, S. 357-
360) vorgesehenen Schlüssel entscheidet der Landtag 
im Rahmen der jährlichen Haushaltsgesetzgebung." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 26. Februar 2019 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Für den Minister der Finanzen 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales 

Dr. Stephan H o 1 t h o f f - P f ö r t n er 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Yvonne G e b a u e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Ina Scharrenbach 
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Gesetz 
für einen qualitativ sicheren Übergang 

zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz 
Vom 26. Februar 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
für einen qualitativ sicheren Übergang 

zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz 

Das Kinderbildungsgesetz vom 30. Oktober 2007 (GV. 
NRW. S. 462), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. November 2017 (GV. NRW. S. 834) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 21f wie 
folgt gefasst: 

,,§ 21f Landeszuschuss zur Qualitätssicherung". 

2. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die Kindpauschalen erhöhen sich jährlich um 1,5 
Prozent. Abweichend von Satz 1 erhöhen sich die 
Kindpauschalen in den Kindergartenjahren 2016/ 
2017 bis 2019/2020 jeweils um 3 Prozent." 

3. § 20a Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „im Kindergartenjahr 
2017 /2018" durch die Wörter „in den Kindergar
tenjahren 2017 /2018, 2018/2019 und 2019/2020" 
ersetzt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

4. Dem§ 21a Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

,,Im Kindergartenjahr 2019/2020 wird die Verteilungs
grundlage nach Absatz 1 Satz 3 für den jährlichen 
Zuschuss für die Förderungen von plusKITA-Einrich
tungen um ein Jahr verlängert. Damit soll grundsätz
lich die laufende Förderung als plusKITA fortgesetzt 
werden." 

5. Dem§ 21b Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

,,Im Kindergartenjahr 2019/2020 wird die Verteilungs
grundlage nach Absatz 1 Satz 3 für den jährlichen 
Zuschuss für die Förderungen von Einrichtungen im 
Sinne des § 16b (Landeszuschuss für zusätzlichen 
Sprachförderbedarf) für ein Jahr verlängert. Damit 
soll grundsätzlich die laufende Förderung als Einrich
tung im Sinne von§ 16b fortgesetzt werden." 

6. § 21f wird wie folgt gefasst: 

,,§ 21f 
Landeszuschuss zur Qualitätssicherung 

(1) Zur Sicherung der Trägervielfalt und der Qualität 
in Kindertageseinrichtungen gewährt das Land dem 
Jugendamt im Kindergartenjahr 2019/2020 für die 
Träger von Tageseinrichtungen in seinem Bezirk pau
schalierte Zuschüsse in Höhe von 90 Prozent der in 
der Anlage zu dieser Vorschrift angegebenen zusätzli
chen Pauschalen für jedes Kind, das in einer Tagesein
richtung betreut wird. Die Anzahl und die Höhe die
ser Pauschalen richten sich nach Gruppenform und 
Betreuungszeit aufgrund der verbindlichen Mitteilung 
zum 15. März 2019 gemäß § 21 Absatz 1 Satz 1. 

(2) Voraussetzung für die pauschalierten Zuschüsse 
nach Absatz 1 ist, dass das Jugendamt die zusätzli
chen Pauschalen in Höhe von 100 Prozent der in der 
Anlage zu dieser Vorschrift angegebenen Pauschalen 
an die Träger der Einrichtungen seines Bezirks wei
terleitet." 

7. § 26 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort „und" ersetzt. 

bb) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

„6. auf der Grundlage der Vereinbarung nach 
Absatz 3 Nummer 3 das Nähere über die Qua-
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